
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 

Neustadt an der Weinstraße 

 

– ISIN DE0006083405 – 

 

 

Mitteilung gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG  
(Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien) 

 

Die Hauptversammlung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat am 5. Juli 2024 
beschlossen, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum Ablauf des 4. Juli 2026 eigene 
Aktien nach Maßgabe der im Rahmen der Einberufung zur o. g. Hauptversammlung am 
24. Mai 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnungspunkte 8 („Beschluss-
fassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen An-
dienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien“) und 9 („Beschluss-
fassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs ei-
gener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und 
eines etwaigen Andienungsrechts“) zu erwerben. Die aufgrund dieser Beschlussfassun-
gen erworbenen Aktien können unter anderem unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre verwendet oder ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss eingezogen wer-
den.  

Der vollständige Wortlaut der Ermächtigung ergibt sich aus den Tagesordnungspunkten 8 
und 9 der am 24. Mai 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zur ordentli-
chen Hauptversammlung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA am 5. Juli 2024. 

 

Bornheim, im Juli 2024 

 
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 
 
vertreten durch: 
HORNBACH Management AG 
(persönlich haftende Gesellschafterin) 
 
Der Vorstand 


